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Uo 67. Donnerstag, den 3. Innr. 1902.
Auszug

»US der Polizei-Verordnung, betreffend das Mklde-
wcscu vom 17. Februar 1900.

§ 6. Durchreisende Fremde.
Durchreisend«Fremde (Badegäste, Reisende re.),

welche in Privathänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehinrn, sind binnen 24 Stunden
durch de« WohnuugSgebcrbei dem Bürcau des
Polizeireviers an- bezw. abzumelden.

Gast- und Hcrbergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormitiags alle während des ooiher-
gegangevcu Tages oder während der Nacht an-
«elommenen bezw. abgercisten Fremde» bei dem
Büreou des Polizei-Reviers an- bezw. abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche entbolten muffen:
Vor- und Anname. Stand oder Gewerbe, Geburts¬
und Wohnort und Nationalität der Fremden.

Die Gast- und Herbergswirthe sind verpflichtet,
ei» Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jede»Fremden alsbald nach seinerAn-
fimft zur Eintragung dorzulegen und auf die richtige
Und vollständige AnsfüIInny der Rubriken zu achten.

Vorstehender lnirb hiermit wiederholt zur
allgemeinen Kerrutniß gebracht. *

Wiesbaden , den 8. Februar 1902.
Der Polizei-Präsident. K. Priuz v . Ratibor.

Bekantttmachnug.
Auszug ans der Stroßenvollzei -Berord-
tntng für die Stadt Wiesbaden vom

1«. September 1800.
8 2. Ziffer 2.

Da« Anbieten oder Anpreisen von VerkansS-
gcpenständen Nrrb überlautes Rufen oder i»
anderer geräuschvoller Weise(z. B. mittelst heftigen
»der anbalteudeu SchclleuS. Hornblasenr, Pfeifen«)
fli verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist da? Frilbiete« von Blumen, Bildern,

Spielwaareu.Obst. Eßwaaren,Getränken, Cigarren,
Ansichtspostkarten und derartige« BrrkaufSgcgcn-
ftäaden aus öffentlichen Straßen , außer auf festen
von der Königlichen Volizei-Direction genehmigten
Standplätzen, untersagt.

' Ziffer 4.
Zur öffentliche» Straße werden hier, wie überall

in dieser Verordnung, auch die öffentlichen Mätze
Wege, Brücken (soweit dieselben nicht der Land-
ftraßeiipolizei oder dem Feldschutze unterstehen)
Und Durchgänge, sowie solche im Privateigenthnm
stehende» Straßen u»d Wege. in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattsindet. endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegcnen
Treppen nnd Rampen gerecl net. *
Der Polizei-Präsident. « . Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Zntereffenle» werden hiermit ausdiöcklick da¬

rauf hingewiesen, daß sie bezüglich der Aufstellung
lind Verwendung von NcetvIeugasapporotrAvon
den Lieferonte» Gewähr für die richtige An?'
sührung ,,»d Ansstclluilg dieser Apparate ver¬
langen niüsien. *
Der Volizei-Pränderit.  K . Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
An Stelle der seitherigen Bestimmungen

über die Abgabe von Gas zum Privat-
gebrauche trete» von setzt ab die nachstehenden
durch MagistratkbBchlnß vom 26. Mäiz d. Z.
genehmigte« nenredigirten Beftimninngen in Kraft,
was hiermit znr öffentlichen Kemrtniß gebracht wird.

Wiesbaden , den 1. Mai 1902.
Di « Verwalt «na der Wasser-, Gas - u.

«lcktr . Werke.

Bestimmungen über die Abgabe
von Was zun»Privatgebranche.

(Genehmigt durch Magistrats-Beschluß vor»
26. März 1902).

§ 1. Allgemeines.
Da« Gaswerk der Stadt Wiesbaden verab-

folgt Gas sowohl
zur Beleuchtung, als auch
znm Heize« und Koche«, oder
ziml Mafchiilcubetrieb

unter der Bedingung, daß die nachstehenden Br-
stiummuqen nach erfolgter Anmeldung zum Gas-
bczng ohne Weiteres m Kruft trete«.

§ 2. Anmeldung zum GaSbrzug.
Wird für eine« der angegebenen Zweck« der

Bezug von Gas gewünscht, so ist ein dement¬
sprechendes Gesuch bei der Verwalinng des Gas¬
werks cinzureiche», unter Benutzung des hierfür
von letzterer unentgeltlich zu vcrnbsolgendcn
Formular«. Wen« der Gcsuchsteller nicht Besitzer
»e» Hauses ist. für welches di« Anlage einer Gas¬
leitung gewünscht wird, so ist die Zustlmmung des
betreffende« Hausbesitzers nachzuwefeu.

Dem Gesuche ist eine Zeichnung im Maßstabe
oo« mindesten» 1 : 250 Ivizusügen, au« welcher die
Situation , der Keller grün beiß. sowie die Lage der
Vorbau denk« oder prosectirtru Entwässerongr-
kanäle ersehe» werden kann und ferner, au welckier
Stelle die gewünschte Lritnug ciogeslihrt locrdeu
soll. Die letztere ist iw Allgeweiacn mindestens
2 Meter von deu Sanälcu «ud etwaigen anderen
LeiUmgen entfernt zu projectire» und cntfflieibrt
lediglich di« Verwaltung de» Gaswerk«, ob die
Leitung in der gewünschtenWeise auSgesührt

werden kann, oder ob eine Verschiebung erforder¬
lich ist.

Die Herstellung größerer Einführungen zu
gewerblichen Zweckenn. s. w. kann abgclebnt oder
an besondere Bedingungen geknüpft werde».

Wenn der gewünschte Anschluß an eine be¬
stehende städtische Leitung nicht direct erfolgen kann,
hierzu vielmehr die Legung einer neuen Straßcn-
leitnng oder die Verlängerung einer bestehenden
Leitung erforderlich ist, so wird in jedem einzelnen
Falle die Entscheidung darüber Vorbehalten, ob
nnd unter welchen Bed ngungen der Anschluß er¬
folgen und Gas abgegeben werden kann.

8 3. Herstellung der Gaseinrichtungen.
a. Durch das Gaswerk herzustelle « .
Die bei HersteUung von Gaseinrichtungener-

sordeilichen Rohrleitungen »nd zwar von dem
städtischen Hauptrohr bis zu den Gasmessern, die
Aufstellung der letzteren, sowie die Einrichtung zu
solchen Flamme», welche ohne Gasmesser benutzt
werden sollen, müssen aiisnabmsloS durch Beauf¬
tragte des Gaswerks auSgesiihrt werden.

Sind derartige Einrichtungen dennoch ganz
oder tbcilweise von anderer Seite ansgesührt. so
ist die Verwaltung des Gaswerks berechtigt, die
Abgabe von Gas so lange zu verweigern, bis die
betr.Tbeile wieder entfernt nnd durch solche ersetzt
sind, welche durch Beauftragte de« Gaswerks ans-
geführt worden sind.

In gleicher Weise dürfe» Veränderungen oder
Ausbesserungen an den vorgedachtcn Einrichtungen
nur durch Beauftragte de« Gaswerks ansgesührt
werden. Das Gleiche bezieht sich auf di« Brenner
z« Flammen, deren Gasverbrauch nicht durch
Messer controllirt wird.

Die Oeffnnng einer außer Betrieb gefetzten
(abgemeldktcn)Leitung, auch wenn in derselben ein
Gasnieffer »och eingeschaltet sein sollte, darf nnr
durch Arbeiter des Gaswerk» erfolgen. Unter keinen
Umständen dürfen Einrichtungen getroffen werden,
Uwlch«einen mißbräuchliche» GaSbczug ermöglichen:
sindet dies dennoch statt, so erfolgt entsprechender
Antrag auf gerichtliche Bestrafung. Zn einem
solchen Falle ist di« Verwaltung der Garweiks
außerdem befugt, die betr. Einrichtungen zu eut-
lernen und die fernere Abgabe von Gas an den
"bnehmer zu veiwcigern.

d. Durch Private herzusteklen.
Alle übrigen im Privateigeritkium gelegcncn

und zur Fortleituiig und zweckmäßigen Benutzung
des bereits gemeffeneu Gases dienenden Leitungen
nnd Einrichtungen können nach Maßgabe der bier-
über feweil» bestehenden Vorschriften von sach-
kundigeniind alSzuverlässig bekannten Installateuren
ansgesührt werden, dürfen aber erst dann in
Benutzung genommen werden, nachdem deren
sachgemäße Anlage, die ausreichende Weite des
Röhrendurchmeffers und di- Dichtigkeit aller Tbeile
der GaSanlage seitens der GaSwerlSverwaltnng
kestgestellt worden sind. Die Verwaltung der
Gaswerks bebält sich das Recht vor. je nach Sach¬
lage eine Contrvle der ansgefnhrten Arbeiten
erntreten zu lasse» und d!« Abgabe vou Gas von
den, Resultat der Untersuchung abhängig zu machen,
allein sie übernimmt mit dieser etwaigen Controle
dem GaSabnehmer aemuüber keinerlei Verant¬
wortlichkeit für die Güte und Brauchbarkeit der
Irergestelltcn Arbeit und auch keine Ersatzpflicht für
etwa eintretenden Schaden wegen Mangelhaftigkeit
derselben.

Die durch eine solche Prüfung entstehenden
Selbstkosten hat der GaSabnehmerzu tragen.

An Privatleitnngcn dürfen bei Vermeidung
sofortiger Kasnbstettnng nnd Antragstellimg ans
gerichtliche Bestrafung keineGinrichtnrigeilaiigebracht
oder Handlungen vorgenommcn werden, durch welche
ein „achtheiliger Einfluß aus die benachbarten
Leitungeil ansgeübt werden kann.
8 4. Einrichtungs - u . Unterhaltungskosten.

Das ZnIeitiiugSrohr vom Hanplrobr bis zur
Grenze des Privatgrnndstückswird auf Kosten des
Gaswerks gelegt und unterhalten nnd verbleibt
Eiceiitdlim des letzlereu: ebenso verhält c" sich mit
dein Gasmesser, für welchen nur die Kosten der
Ausstellnna, sowie eine entsprechende Mieth« zu
vergüte« sind.

Der übrige Tbeil der Leitung vou der Grenze
des Grundstücks bi» zu den« AusstellnnaSort des
Gasmessers wird auf Kosten de« Besteller« der-
gestcllt und unterhalten, wobei über die Nothwcndig-
krit und den Umfang der vorzunebmendcn Rcpnra-
tnrcu lediglich die Verwaltung des Gaswerks ent¬
scheidet. Die Kosten für die Ausstellung der
Gasmessers, die Herstellung der Vcrbnidlingenund
die Lieferung des Hmipthahrieus Hot der betr. ,
GaSabnehmer zu tragen.

Zu den Fällen jedoch, in welchen in ein uud
dasselbe Gebäude außer der eine« noch eine weitere
Leitung eiugciührt werde» soll, oder wo der Ge-
snchstcller nicht EigeutliLiucr de» betr. Haute» ist,
lwt der Besteller die Gefammtkosteu der Leitung
vom Hauptrohr ab und deren Unterhaltung zu
tragen.

Die Größenverhültnisse dieser Einrichtungen
werden nach, Maßgabe der in den, Amiieldegksrich
gemachten Düttheiliingeu über die Ausdehnung der
Aulaar von der Verwaltung des Gaswerks fest-
gestellt.

Die hiernach zu crhehenbru, vou der Ver¬
waltung de» Gaswerks festznsetzenden Beträge
werden nach Fertigstellung der betreffenden Ein¬
richtungen bei Beträge« über 30 Mk. dem Besteller
in Nechnnng gestellt und sind alsbald. spätestens
ober bei Vorzeigung der bezüglichen Quittungen
N> bezahlen, nnbcschadet cliva ,n erhebender Re« a-
uialioueu. Beträge unter 90 Mk. stud bei Vor¬
zeigung der quittlrtcn Rechnung fällig.

, Der Verwaltung steht das Recht zu, für dl«
richtige Zahlung der von dem Gaswerk aur-
zuführeuden Arbeiten und Lieferungen bei der
Anuleldung zum Garbezng eine Caution tu der
ungefähren Höhe der Aulagekostcii zu verlangen.

Bis zur vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigenthnm de« Gaswerks
und ist die Einrichtung big dahin nur als leihweise
überlasse« zu betrachten.

. Ergiebt sich später nur Anlaß eine« wesentlich
erhöhten Gasverbrauchs die Nothwcndlgkeit, einen
größeren Gasmesser aufzusteUcn oder das Zu-
leitungsrohr durch eiu weiteres zu ersetzen, so er¬
folgen diese Arbeite» auf Kosten des Gaswerks.

8 5. Control « der Gaseinricktungen.
Es steht der Verwaltung das Rechtz», die

Gasmesser und Rohrleitungen, sowie die Räume,
welche mit Gascinrichtiingen vcrseben sind, von
Zeit zu Zeit uachzusehcn, die sog. »affen Gasmesser
mit Wasser auffülle», sowie den Verbrauch an
Gas , so oft das erforderlich, coutrollireuz» lasten.
Der GaSabnehmer ist verpflichtet, deu Beamten
und Arbeileru des Gaswerk» behufs Vornahme
von Betriebs«rbeiten jedweder Art den Zutritt zu
den Gasnieffer», sowiez« allen Räumen, in ivelÄen
sich Gaseinrichtuiigen besinden, zu gestatten.

Die GaSabnehmer habe» dafür zu sorgen, daß
die Messer, ivie auch die Hauptbähue stets leicht
zugänglich bleiben. Werden bestehend« Hindernisse
auf Verlangen der GaSwerksverlvaitunanicht als¬
bald beseitigt, so ist letztere ohne Weiteres be¬
rechtigt, die erforderlichen Arbeite» auf Kosten des
GaSabnchmers ansführeir zu lassen.

8 6. £i«f«ntnfl drS Gases,
a. Allgemeines.

Unter gewöhnlichen Verhältuiffen steht das
erforderlich« Gar zu jeder Tages- und Nachtzeit
den Gasabiiehmern zur Verfügung. Sollte da»
Gaswerk jedoch durch Bctriebrarbeiten. Betriebs¬
unfälle. Feliersgefahr, AibeitSanSstände, Natur¬
ereignisse, Krieg, überhauvt durch Ursachen, deren
Verhinderung nicht in seiner Macht steht, in der
Gasbereitung oder Fortlcitung des Gase« zu den
Abnehmern behindert sein, so hört die GaSlieferniig
lo lange auf . bis die Störiingeii beseitigt worden
sind, ohne daß der GaSabnehmer irgendwelche
Elitschädiftiing beanspruchen kann.

I). Gemeinschaftliche Einrichtungen.
Sofern die Gaseinrichtungde»Gasabnebmer»

mit den Hanptröhren des Gaswerks nicht in
direkter Verbindung steht, sondern mit einer oder
mehreren Leitungen nur ein gemeinsames Zu-
leitungSrohr besitzt, oder erst durch einen von einem
anderen Abnebincr benutzten Hauvtgasnieffer ge¬
speist wird, also nur einen Thcil der Gcsanimt-
einrichtungcn bildet, so kann der betreffende GaS-
abiiebmer keinen Anspruch gegen das Gaswerk
geltend machen, wenn ans irgend einer Veran¬
lassung die Ziisübrnng de« Gases zn dem gemein¬
samen GaSznführuiigSrohr oder zn dem Haupt-
gaSmeffer versagt werden muß.

8 7. Ermittelung der Größe des Gas-
Verbrauchs,

a. Durch Gasmesser.
Die Menge des abgegebeiicnGases wird durch

Gasmesser ermittelt, welche dem Gaswerk eigen-
tbünilich gehören. Das letztere trägt die Kosten
für die Anschaffung»nd Unterhaltung der Messer,
wogegen die Gasahtiehiuer al» Vrrgütung für
diese Untcrhaltiina und Entschädigung für die Ab-
nutzuilg der Meffer monatlich die liachsteheildeu
Bergütnnaeii zn zahlen haben u»d zwar:

Mk. 0.30 für einen 3-fl. Messer
0.35
0.50
0.70
0.90
1.15
1.40
1.50
1.90
2.50

5
10
20
30
50
60
80

100
150

Für die wissende Herstellung de« Raume?, in
ivelchcm der Gasmesser ausgestellt wird, soivic An-
briugiiiig der etwa erforderlichen Schntzvorricht-
iii'gen gegen Beschädigungen»nd Frost hat der
betr. GaSabnehmer iü ausreichendem Maße zu
sorgen. Letzterer hat auch die Kosten zu trage»
für alle Beschädigunge», welche an de» Messern in
Folge der Außerachtlassung der nothweudigcu Bor-
nchismaßregeln eiitstehe».

Das Ein- nnd Auifchaltev, iusbesoudere aber
auch das Versetzen von Kasmefferu darf nur durch
Bedienstete de» Gaswerk«, keinesfalls durch cincu
Privat -Jnstallateur , erfolgen.

Bei Zuwiderhandlungen erfolgt gerichtliche
Klage.

b. Durch Schätzung.
Wenn einzelne Flammen nnr unter Auweudung

außergewöhnlichcr Kosten und Umstände von eine«
hinter dem Messer liegende« Tlieil der Rohrleitung
gespeist iverden köiincn, ivie z. B. a» Tborpseitern
zn LandbanSanlag» ,, so könneu solche Flamme»
von der Verlvaltung de« GoSwerks auch vor dem
Messer abgezweigt werden. In so'chcn AnSnahme-
sällen wird die Größe de? Gasverbrauch» nach der
Stundenzahl und Größe de» BrenneiS resp.
Regnialor» ermittelt. Solche Flammen werde»
lediglich durch die städtischen Laternenanzünderzu
den Zerteil angeznndct nnd gelöscht, $„ welchen das
An zünden nnd Lösche» der in der Nähe defindllche»
öffentliche« Laternen erfolgt.

o. Schadhafte Gasmesser.
Wird ein Gasmesser schadhaft oder zeigt der¬

selbe die verbrauchte Gasmeiigr nicht mehr mit
Sicherheit uu. io  ersolm noch Aurwrchseluna drcic»
Messer» alsbaldige Einschätzung de» scagltchcn

der
der

Verbrauch» nach Feststellung nnd Abwägung der
maßgebenden Verhältnisse. Die Höbe dieser
Zahluiigsansorderung wird endgültig vou der
Verwaltung de» Gaslverks festgesetzt.

Anträge auf Riikwechselung eine« Gasmessers
mit der Behauptung, daß derselbe zn viel aiizriae,
wird nnr dann stattgcgebe», wenn der Aiitragsteüer
sich verpflichtet, die entstandenen Kosten für denfall zu zahlen, daß der Messer nicht mehr al«pCt. vo» der Richtigkeit abweicht.

8 & Preis des Gases.
Der Preis de» Gases zu allen VerbraiichS-

zwcckcn beträgt für die VerbrauchsmonateApril
bis eiuschl. September 12 Pf . pro Cbm. und für
die Verbrauchsmonate Oktober bis eiuschl. März
16 Pf . pro Cbm., wobei der Mindestverbrauch für
jeden Meffer und jeden einzelnen Monat auf
6 Cbm. festgesetzt ist.
8 9. Vermeidung van Druckschwaukuug «« .

Bei Benutzung de» Gases durch Gnskiast-
inaschiileu oiuß die Leitung zwischen dem Meffer
und der Maschine mit einer Vorrichtimgzur Ver¬
hinderung der Driickschwaiikungen versehe» sein,
weielre so ausreichend wirkt, daß bei der Vornahme
einer Untersuchung für keine Gangart der Maschine
an einem der hinter deui Gasmesser und vor der
Regnlirungkeinrichtung anznbriugrnden Woffer-
Manometer oder Arganddrenuer sich Druck-
schwankungeii bemerklich mache». Die Rodrtzer-
bilidung an dem Manometer oder der nach Ab¬
nahme des Manometers in dem AnSlauf de»
Rohres eingefchrniibte Stöpsel, wird durch cinen
Bediensteten de« Gaswerks plombirt.

Die Verwaltuna des Gaswerks behält sich da»
Recht vor, die Zuführung de« Gases zur Ga»-
kraftmaschine zu versagen oder die bereits «n»
aerichtete Zuführung zu unterbrechen, falls d,e zur
Aufhebung der Druckschwanknngen getroffene Ein¬
richtung sich später als ungenügend erweist.

8 10. Zahlung der Rechuungeu.
Monatlich wird von den Bediensteten

Gaswerks der GaSmeffeistandausgenommen,
Verbrauch ermittelt und darüber zuzüglich de»
Betrages für Unteihaltung und Abantznng« S
Gasmessers dem Gasobiiebmer eine mit dem
Stempel des Gaswerks versehen« Quittung über
die zu zahlenden Beträge vorgelegt, welche sofort
bei Vorzeigung ohne Rücksicht aus eine etwa zu
erhebende Reclainntivu einznlösen ist.

Eine etwaige Reclamation ist entweder mündlich
oder schriftlich unter eingehender Begründung du
der Verwaltung de? Gaswerk» einznreiche».

Werden die fälligen Beträge ohne Erfolg >»
Anforderung gebracht, so hat die Verwaltiing des
Gaswerks, ilnbeschadet der eveut.ZwangSbeitreibung
der Rückstände im Verwaltungswege das Recht,
ohne jede Aufkündigung die Leitung abzuschließen,
den Meffer zu entfernen und nicht eher wieder zn
öffnen, bi« die rückständigen Beträge nnd die mit
der Abstellung imd Wiedereiiifchaltling der Leitniig
und de? Messers verbundenen Kosten vorweg gedeckt
worden sind. , , .

Die Verwaltung des Gaswerks bat, abgcseheii
von deni Fall des 8 4, Abs. 6. zu jeder Zeit das
Recht, für ihre Leistuiigen iu Bezug
znsührnng pp. eine von ihr nach Höhe und Art z»
bestimmende Kaution zu verlaugm nnd vor
ordnniigsmäßiger Bestellung dieser Sfaituou jede
weitere Leistung zu versage».

Die Rückgabe der Kautiou bat erst nach
Deckung aller Forderiiugen der Gaswerk» sur
Gasbezng und Meffermiethc zu erfolgen. Auch
kann sich die Verwaltung des Gaswerk« an« der
Kanlion für ihre jeweiligen Ansprüche befriedige»
ohne daß es eines gerichtlichen BersahrruS oder
einer vorgängigei, Benachrichtignug de« Ka»t>onS-
bestelleiS bedarf.

8 11. Beseitigttna Per Privatleitunge « .
Wird «ine Privatabzweignn- langer al« zwei

Zähre hindurch nickt benutzt, so kann dieselbe,
soweit sie im öffentlichen Eiaeiithum liegt, durch
die Beiwnltnng de« Gaswerk« ganz oder tbeil-
weife entfernt werden. Eine spätere Wieder»
nnnieldiing zum Garbezugc wird nnr dann berück¬
sichtigt,wenn gleichzeitig dieniitder Wiederberstellung
der Anlage verbundriien Kosten bezahlt werden.

8 12. BeendiHuug des Gasdezuges.
a . Durch Abmeldung.

Der Garabuehmer ist verpflichtet, sobald er
mif den fernere» GaSbezug verzichtet, dieser der
Verwaltuna inüiidlich oder schriftlich anzuzeigen
und die rückständigen Beträge zu zahle». Meldetder¬
selbe die Gasbenntzung nicht ab, so bleibt er so
lange für die B 'zahlnng auch de» von seinem
Nachfolger verbraiichte» Galek verpflichtet tu» dies«
Anzeige erfolgt oder der llebergang der GaSern-
ricktiiiigen ans «nie« anderen GaSabnehmer von
letzterem der der Berwaltuug de» Gaswerks anM-
meldet worden ist.

d. Durch zwangsweise Aufhebung.
Der Verwaltung sieht da» Recht za. tu den

Fällen , in welchen gegen eiu« der vorstehenden
Bestimmungen gefehlt wird, ohne vorherige richter¬
liche Entscheidung oder Kündigung de» Garbezug
in der ihr geeignet erscheinenden Weise obne
Weiteres zu unterbrechen, oder nach rhreai Ernieffe»
ein« Coiiventiorralstrafr b!» zu« Betrage vo»
3V Mk. festzusetzen.

8 1L. Aeuderuugen v- rsteheuder
Bestimm «» «e» .

Der Magistrat behält sich das Recht vor.
Leuderungrn oder Zusätze an und zu diese» iSe-
stiiiimuliacu eintretrn zu lassen, wenn hicrui da»
vedürfniß vorruliege» scheint: solche Arnderunge«
erbaUm eine» Monat nach erfolgter Bekaunimach
uug ihre Gültigkeit.



Sekte 2. 5. Jtnkt isos. Amtliche Anzeige« - es Wiesbadener Tagblatts. 4. Jahrgang . No. IW.
Bekanntmachnng.

Do » btm zwischen der 2. Gewann „Dreiweiden"
mtb den Districten „Dotzheimerpfad " und „Pdilgiis-
wies “ belegenen Feldwege werden die aus dein
Plane mit blauer Farbe bezcichnetcn Theile (Lagerb.

»ab f
Ülo.  9094 von 1 a 66,25 qm und No. 6002 von
la 38,75 qm) nach ordniingSniäßigerDlirchführiing
des gemäß 8 57 des Zuständigkeits -Gesetzes vom
1. August 1883 einaelciteten Verfahrens hierdurch
«ingezogen.

Die eingezogeneil Wegtheile sind durch de»
aen angelegten Verbindungsweg »ach der Göden-

«5
straße, Lagerb . No . 6000 von 1 a 61 qm erseht
worden.

Wiesbaden , den 27. Mai 1602.
Der Oberbürgermeister . In Vertr .: Körner

Bekanntmachnng.
Von dem sog. alten Wallnferweg wird der

1 ac
mit Lagerb . No. 9075 bezeichnet? Tbeil von 3 a
90 qm nach ordniingSniäßiger Diirchlübrung des
gemäß 8 57 des Zuständiakeits - Gesetzes von,
1. August 1883 cingelciteten Verfahrens hierdnrä
«ingezogcn.

Wiesbaden , den 27. Mai 1902. •
Der Oberbürgermeister . In Vertr . : Körner.

Bekanntmachung.
Der Weg im District „Grnb ", linksseitig neben

aaaab
der Lanzstraße herziehend, No . 9246 des Lagerb.
von 2 a 2975 qm Flächeninhalt wird nach ord¬
nungsmäßiger Durchführung des gemäß § 57 des
Zuständigkeits -Gesetzes vom 1. August 1883 ei, -
geleiteten Verfahrens hierdurch eingezoaen.

Wiesbaden , den 27. Mai 1902.
Der Oberbilraermeister . In Vertr .: Körner

Bekanntmachung.
^Mantag ' de» 9 . Juni ». I . , Rach-

Mittags , soll die Grasnntzung von Beridjiebeiifii
Grundstücken in den Districten Allersberg,
Brühl , Sonnenbergerstraste . Tennelbach re.
an Ort und Stelle öffentlich meistbietend versteigerttverdcn.

Zusammcnknnst Nachmittags 4 Uhr beider Kronenbrauerei . *
Wiesbaden , den2. Juni 1902.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 10. Juni d. I . , Rach-

mittags , soll dre Grasilntzung von der Drei
spitze vor dem städtischen Kranke.,Hanse -
Kwlschen Dchwalbacher- und Plalterstraße — an
Drt und Stelle öffentlich meistbietend versteigeuwerden.

Zusammenkunft Nachmittags 3 Uhr an
ctt  SH «tttr «u . Schwalbachcrstraße.

Wiesbaden , den2. Juni 1902. *
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
. . Dienstag , den 1«. Juni d. I . , Nach¬

mittags , soll die Grasnntzung der Kastanien-
plantage , sowie der Gräben u. Böschungen
links « nd rechts der Plalterstraße an Or'
und stelle öffentlich versteigert werden

Zusammenkunft Nachmittags 3 '/- Uhr
vor dem neuen Friedhofe . *

Wiesbaden , den2. Juni 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
.Dienstag , de» 10. In » ; r». I . , Nach¬

mittags , soll die Grasnutzung von verschiedene»
Grundstücken im District Alterweiher , an der
Leichtweißhöble , am Müuzstollcu , im District
Hellkund , Adamsthal und Stockwiese an Ort
Und Stelle öffentlich meistbietend versteigert werden.

der Üe !tMfUcm,fUMft ^ "^uiittags 4 Uhr
Wiesbaden , den2. Juni 1902.

Der Magistrat.

an
*

Verpachtung eines Weinkellers.
. »euerbantki , Gutenbergschnle
befindliche Weinkeller soll im Wege des Angebots
auf die Dauer von 3 Jahren — vom 1. Augustd. I . ab — verpacktet werden.

Die nutzbare Kellerflächc beträgt ca. 214 qm
Du Besichtigung de« KelleiS ist nach vo .heriger

Anmeldung bei den, im Nenban daselbst befindlichen
Banbüreau , an Werktagen , Vormittags von 9 bis
12 Uhr , gestattet.
• Lageplan »nd Verpachtiingsbedinaiingen stad
im Nachhause Zimmer No . 51, in den Vormittags¬
stunden eiiiziischen.

.Daselbst iverden auch Angebote . „lündliche oder
ichrifchche innerhalb 3 Woche», e»taegengc»oiiimen.

Wiesbaden , dcu 30. Mai 1902. *
_ Der Magistrat.

Berdingnng.
. Die Anscrtigiing und Aufstelluna einer Gin-

/Tiebtauiifl au » Nothtannenstangeii auf der Ostseite
de» Terraiiir der Fischzuchtanstalt im District
Kessel bterseldst soll im Wege der öffentlichen Aur¬
schreibung verdünge» werden.

Angebotsformulare . Vcrdi »guiigeu „terlage >i
and Zeichnungen können während der VormittagS-
dieliststnndeii im Büreai , für Gebäiidenntcrdaltung.
Friedrichstraßc 15, Zimmer No. 6, eingesehen. die
Verdingungsunterlagen auf Zimnier No. 1 dess.
Bureau « bezogen werden.

Verschlossene und mit der Ausickrift
9 8 Oe." versehene Angebote sind spätesten» bis

Montag , den 8 . Juni 1902,
Vormittags 10 Uhr,

Hierher rinzurcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgcschriebenen und ans-

«efullten Verdingiingsformnlar eingcreichtci, An¬
gebote werde» beriickstchtigt. *

Znschlagsfrist : 4 Wochen.
Wiesbaden , den 26. Mai 1902.

Stadtbanamt , Abth . für Hochbau.
Bürean für <Sebäudciinterhaltu « a.

Verdingung.
, Die Aiisfnbrnng der Banarbeiten zur Er¬

richtung einer Accisebebestelle auf dem Terrain
der frühere » Hess. Lndwigsbahn Hierselbst, und zwar:
Loos I Erd -, Maurer - und ^ «nbalt -Arbeiten,

„ II Ziinmer -Arbeiteii,
„ III Dachdecker-Arbeiten,
„ IV Klempner -Arbeiten,
„ V Schreiner -Arbeiten,
,, VI Schlosser-Arbeiten,
„ VII Glaser -Arbeiten,
,, VIII Tülicher-Arbeiten,

tollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Angebots -Foruinlare , Verdingungs -Unterlage»
>m.d Zeichnungen können während der Vormittags-
Dienstsiniideii ans dem Bürean für Gebände-
Unterhaltnng , Friedrichstraße 15, Zimmer No . 5,
einaeielieii, die Verdiiiflniigs -Uiiterlageii auf Zimmer
No. 1 de«!. Biireans bezogen werde».

Verschlossen- und mit der Ansschrift
,,G . U. 6 Oeff." versehene Angebote sind
wätestens bis

Montag , den 9. Juni 1902,
Vormittags 11 Uhr,

inerber einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obige» Loos -Reibe,ilölge — in
Gegenwart der etwa erscheiiieiiden Anbieter.

Nur die mit deni vorgeschriebenen und ans-
aesilllten Verding,,ngs -ForinuIar eingereichten An¬
gebote Iverdeii berücksichtigt. *

Zlischlagssrist : 4 Wochen.
Wiesbaden , d-„ 27. Mai 1902.

Stadtbanamt , Abiheilnng für Hochbau:
Bürean sür Gebändc -Unterhaltnng.

Verdingung.
Die AilSfiibrung

a . der Abbruch- u. Dachdeckerarbeiten — Loos VII
, b. der Klempnei arbeiten — Loos VIII

für den Uni- niid Eiweiternngsba » des Knrhaus-
vrovisorinms (Panlinenschlößchen) soll im Wen¬
der öffentliche» Ausschreibung v-,düngen werd -n.

Ang-botsforinnlare können während der Vor-
inittaasdienststuiiden in«Nnthhanse , Zimnier No. 41,
-ingesebeii, auch von dort gegen Baarzablung over
bestellreldfreie Einsendung von 50 Pf . für jeder
Loo» bezogen werden.

V-richloffene und mit der Anfschrist ,,H . A.
97 Loos " versehene Anaebote sind spätestens bis

Montag , den 9 . Juni 1902,
Vormittags 10 Uhr,

bierber einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unlei

Einhaltung der obigen Loos -Neihcnsolac — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem voraeschriebenei, und anS-
aefiillten Verdingimasforninlar eingereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

Zlischlagssrist : 4 Woche».
Wiesbaden , den 80. Mai 1902.

Stadtbanamt , Abth . für Hochbau.
Verdingung.

Die Arbeiten zur Herstellung eines 08,78 lfd.
Meter langen Betonrohr - Canals (Profil
15/60 cm ) in der ersten Paraklelstraße zuin
Karser-Friedrich-Rina , südlich der verlängerten
Adelhkidstraße . sollen in, Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Zeichnuiigeii köniieii während der Vormittngs-
dicnststiinden im Rathhause , Zimmer No . 72, ein-
aesehen, die Veidingunasiinterlagen im Zimmer
No , 57 gegen Baarzablung oder bestellgeldfreic
Eiiisendlina von 50 Pf . gezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
bersehene Anaebote sind spätest-ns bis

Dienstag , den 10. Juni 1902,
Vormittags 11 Uhr,

b,erber einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter erfolgt.

Nur die mit bent vorgeschriebenen und au ?-
aesullten VerdiiiginigSfoininlar cingercichten Ang --
bote werden berücksichtigt. ' *

Znschlagsfrist : 3 Wochen.
Wiesbaden , den 28. Mai 1902.

Stadtbanamt,
Abth . für Canalisationswesen.

Bekanntmachnng.
Aus Grund des ^ 1 der Polizei -Verordiiung.

Marktordnung für die Stadt Wiesbaden , von,
1. Dezember 1901 wird besonders auf folgende
88 derselben aufmerksam gemacht:

ß 12. Der Verkauf von Gegenständen des
eigentlichen Wocheiimarktverkehrs im
Umherzieheii innerhglb de« Stadtgebietes
ist a» denWochenmarkttageii vor 10 Uhr
Vormittags untersagt . Ans Milch.
Backwaaren und Fleisch und das Ueber-
bringc » bestellter Waaren an ständige
Abnehmer bezieht sich dieses Verbot nicht.

8 29. Sofern nicht nach allgemeiiie,, Strai-
geseöe» höhere Strafen verwirkt sind,
werde» llkbertretnnaen dieser Marki-
ordnung mit G-ldbnße bi« zu 30 Mark
und im Falle des Unvermögens mit
Haft bi» zu drei Tagen bestraft . *

Wiesbaden , den 18. Mai 1902.
_Städt . Accise-Amt.

Berdingnng
der Arbeiten und Lieferungen zur Erweiterung des
Empfangsgebänder ans Bahnbos Schierstem am
1« . Juni er. , Vorm . 10'/* Uhr, im Zimmer
No. 14 der nilterzeichneieii Betr .-Jnsp . (Rhein¬
bahnhof ), von wo auch die Verdingungsunterlagen
gegen vorherige Einsendnng von 2 Mark durch die
Post bezogen werden können. x 173

Zlischlagssrist 14 Tage.
Wiesbaden , den 1. Juni 1902.

Kal . Cisenb .-Betr .-Jnsp . 2.

10

Versteigerung.
Freitag , den 0 . Juni 1902 , Bormittags
Uhr beginnend, wird bei der unterfertigten

Stelle . Herrngartenstraßc 7 dahier, die"iw
Districte Dber -Hciligenbor « hiesiger Geniarkuna
belegene Domäncn -Parzettc ( Banplatzfläche)
Lagerbnchs -No . 4882b im Fläck>engehnlte von
14 nr 50 «,»» öffentlich versteigert. F271

LvieSbade» , den2. Juni 1902.
Königliches Domänen -Rentamt.

Fremden -Führer.
Kurhaus, Kochbrunnen, Colonnaden, Kuranlagen
Königliches Theater , auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater , Bahnhofstrasse 20.
Walhalla-Theater , Mauritiusstrasse la.
Reichshallen-Theater , Stiftstrasse 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tenms-Spielplatz in den

neuen Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Koehbrunnen. Täglich geöffnet

Jon 8 11 Vormittags u. 4—6 Uhr Nachmittags.
Militär-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

König], Schloss.
Augusta-Victoria-Bad, Victoriastrasse 4.
Städtische Gemälde - Gallerie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von V»ll —1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothek, Wilhelmstrasse 20.
Die Bibliothek ist an jedem Wochentage von
10—1 und 3—4 Uhr für die Entleihung und
Rückgabe von Büchern geöffnet; das Lese
zimmer von 10—1 und 3- 8 Uhr.

Naturhistorisches Museum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10—1, Montags und
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 3—5,
Donnerstags und Freitacs von 11—1 Uhr,
jeden ersten Sonntag im Monat auch Sonntacs
Nachm, von 3—5 Uh-, Samstags geschlossen.

Alterthums - Museum, Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit Ausnahme des Samstags)
von 11—1 und 3—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedrichstr. 1, 1 Stiege,anzumeiden.

Bibliothek des Alterthums - Vereins , Friedrieh-
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fischbach im Rathhause.
Eingang durch Saal 73. Geöffnet Dienstags
und Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss , am Schlossplatz . Die inneren
Räume täglich zu besichtigen. Einlasskarten
25 Pf. beim Scbloss-Castellan.

Justizgebäude . Gerichtsstrasse.
Rathhaus, Schlossplatz 6.
Rathskeller mit künstlerischen Wandmalereien
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64.
Reichsbank. Luisenstrasse 19.
Landesbank, Rheinstrasse 30.
Polizei-Direktion, Friedrichstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 82.
Polizei-Reviere : I. Röderstr.29 : II. Oranienstr.22,

III Bertramstr. 22, Hinter!,. : IV.Michelsbergll:
V. Phiiippsbergstr. 15.

Infanterie-Kaserne, in der Schwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse.
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches Postamt. Hauptpostamt : Rhein¬

strasse 25 und Luisen Strasse 8 und 10
Zweigpostämter:Schiitzenhofstrasse.S.Wellrk: •
Strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffne,
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bozw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von 11' '- Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Abfertigungsstelleder Briefträger
und Zeitungsstclle, sowie Packetausgabe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Packot-
annahme : Luisenstrasso 8 und 10. Ausgabe
für postlagernde Sendungen: Rheinstrasse 25,
Hofgebäude, rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt, Rheinstrasse 25
Ununterbrochen geöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme V0"
Telegrammen bei dem Postamte (Rlieinstr. 25)
im linken Hofgebände, Einsrane durch der
unteren Thorweg. (Bei verschlossenem Thor,
ist die Nachtschelle zu ziehen.)

Protestantische Hauptkirche , am Schlossplatz
Küster wohnt Ellenhogengasse 8.

Protestantische Bergkirche , Lehrstrasse . Küsterwohnt nebenan.
Protestantische Ringkirche, oberhalb der Rhein¬

strasse. Küster wohnt An der Ringkirche 3. P
Katholische Pfarrkirche, Luisenstr . Den ganzenTag geöffnet.
Katholische Mariahilfkirche, Platterstrasse . Den

ganzen Tag offen.
Altkatholische Kirche, ..Friedenskirche“, SchwaI-

bacherstrasse. Der Küster wohnt Adlerstr. 69.
Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr. I

Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, Miehelsberg
Castollan wohnt nebenan. Woe.hen-Gottes-
dienst Morgens 6V« Uhr und Abends 5Vs Uhr

Synagoge , Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Morgens 7 Uhr und Nachmittags 4' /a Uhr ge¬
öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet . Castellanwohnt nebenan.
Loge Plato, Friedrichstrasse 27. Besichtigung nurfür Rerechtiete.
Landwirthschaftliches Institut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen: Königl . Humanistisches Gym¬

nasium, auf dem Luisenplatz. Königl. Real¬
gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Oberrealschule, in der OranionStrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratorium des Herrn Geh. Hofratlis

Prof. Dr. R. Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe, Platterstrasse , sind täg¬

lich bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet.
Russischer Friedhof, neben der Griech. Kapelle.
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cultus¬

gemeinde sind im Sommer Sonntags , Montags,
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u Nachm v. 3'/t —7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen
Tagesstunden nach Anmeldung beim Castellan
Schott, Schulberg 3.

Denkmäler: Kaiser-Wilhelm -Dcnkmal in den An¬
lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiser-Friedrich-PIatz, Fürst-
Bismarck-Denkmal auf dem Wilhelms-Flatz,
Waterloo - Denkmal auf dem Luisenplatz,
Bodenstcdt - Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger-Denkmäler im Norothal
und auf dem alten Friedhof.

Schiessstände des Wiesbadener Schützen -Vereins,
Unter den Eichen. Täglich geöffnet.

Bürger-Schützen -Halle, Unter den Eichen.
Fiebert Schiessstand : Beausite.

Ein Platz kostet: Halbe
Preise

Einiache
Preise

Erhöht«
.Preise

M. M. Ji
Fiemdeiiloge . . . . 2 50 5 ■7 50
I. Rangloge . . . . 2 — 4 — 6 50
Sperrsitz 1.—10. Reihe 1 50 3 _ 5
Sperrsitz 11.—14. Reihe 1 — 2 — 3
Jhmimerirter Balkon . — 60 1 — 1 75

Pistolen -Schiessstände , hinter der Alten Colonnade
und auf der Kronenburg , SonnenbergerstraiM.

Reitschule , Luisenstrasse 4/6.
Turn-Hallen. Turnverein: Hellmundstrasse 25. '

Männer -Turnverein : Platterstrasse 16. Turn « '.
Gesellschaft : Wellritzstrasse 41.

Heidenmauer, in der Kirchhofsgasse . )
Neroberg mit Restaurations -Gebäude und Aus»

sichtsthurm.
Wartthurm (lh Stunde von Wiesbaden ). Ruins

auf der Bierstadter Höhe . Restauration.
Sonnenberg ( '/ , Stunde von Wiesbaden ). Ruin»

mit Restaurations - Gebäude . — Heiligkreuz¬
kirche auf dem Friedhof . — Alt -Deutsehland,
Sehenswürdigkeit I . Ranges , Wiesbadenerstr .54.

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg . Restaurant . Schöna
Fernsicht.

Etablissement „Bahnholz “ bei Wiesbaden . Luft¬
kurort , Restaurant und Cafö.

Jagdschloss Platte . Castellan wohnt im Schloss.

Theater-Eintrittspreise.
Königl . Theater.

Ein Platz kostet:

Fremdenloge I . Rang . .
Mittelloge I . Rang . . .
Scitculoge I . Rang . . .
I. Raiiggallerie.
Orchestersessel.
3 arg»et.
Parterre.
II . Rang l . ll. 2.  Reihe . 3. bis

5. Reihe Mitte . . . .
II . Rang 3. bisö . Reihe Seite
III . Rang l . n. 2. Reihe Mitte
UI . Rang 2. Reihe Seite u,

3. ii. 4. Reihe . . . .
Ailivbitbeater

Eins.
Preise

Mittl.
Preise

Residenz -Theater.

Hohe
Preise

14
12
10
9
9
7
4

4
3
3 —

40

Dani|rf6r-Fahr1:Bii.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 6.25 bis Cob-

enz , 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia “ u. „Kaiserin
Augusto Victoria “), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald “), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
Deutscher Kaiser “ und „Wilhelm Kaiser und

König “), 12.50 bis Köln . Mittags 3.20 (nur an
Monn- u. Feiertagen ) bis Bingen , 4.20 bis Neuwied.
Abends 6.35 (Güterschiff ) bis Bingen . Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim . Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam . Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 77 « Uhr.

illets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Hamburg -Amerika -Linie.
Pareage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

D. „Arabia “ von Hamburg nach dem La
’lata , 1. Juni von Funchal . D. „Arcadia “ von
Hamburg nach Philadelphia , 31. Mai 7 Uhr
Morgens in Boston . D. „Armenia “ von Hamburg
via Halifax u. Boston nach Philadelphia . l . Juuf

Uhr 30 Min. Morg . Cuxhaven passirt D.
Atliesia “ 1. Juni 9 Uhr Morg . in New orleanaj

S.-D. „Auguste Victoria “ 31. Mai 8 Uhr 45 Min
Morg. auf der Elbe bei Brunshausen . D. „ Bosnia*
30. Mai 7 Uhr Morg. von Baltimore nach Ham.
bürg . D. „Calabria “ von 8t . Thomas nack
Bremen und Hamburg , 1. Juni 10 Uhr Vorm , in
Havre . D. „Castilia “ 28. Mai in Colon . D. „6.
Ferd . Laeiz “ von Hamburg nach Ost- Asien,
31. Mai Ssgres passirt . D. „Cheruskia “ 31. Mai
von St. Thomas (Heimreise ). D. „Constantia“
on St. Thomas nach Hamburg , 1. Juni 3 Uhr

Morg. von Havre . S.-D. „Columbia “ 30. Mai
2 Uhr Nm . in Newyork . D. „Graf Waldersee“
1. Juni 10 Uhr Vm. a . d. Elbe . D. „Hispauia“
von Hamburg nach Westindien , 31. Mai in St.
Thomas . D. „Karthago “ von Bahia nach Ham¬
burg , 1. Juni 5 Uhr 30 Min. Nm. St . Catherine
raseirt . D. „Lydia “ von Hamburg nach Süd-
irasilien , 1. Juni von Jaragua . D. „Macedonia“
31. Mai in Rotterdam (Heimreise ). D. „Parthia“
von Hamburg nach Westindien , 31. Mai 3 Uhr
Morg. von Ilavre . D. „Patricia “ von Hamburg
via Plymouth nach Newyork , 1. Juni 2 Uhr
30 Min. Nm. von Boulogne sur Mer . D. „Poly-
nesia “ 80. Mai von St. Thomas (Heimreise ). D.
Prinz Eitel Friedrich “ von Hamburg nach Weet-
ndien , 31. Mai 6 Uhr Morg . in Newport News.
D. „Sambia “ 1. Juni 6 Uhr Morg . von Singapurs
(Ausreise ). D. „Saxonia “ 31. Mai von Singapurs
(Heimreise ). D . „Sevilla “ von Hamburg nach
dem La Plata , 31. Mai in Buenos -Aires . D.
Silesia “ von Hamburg nach Ost -Asien , 31. Mai

. Uhr Morg . in Penang . D. „Silvia “ 1. Juni in
Suez (Heimreise ). D. „Sparta “ von Hamburg
nach Südbrasilien , 1. Juni 2 Uhr Morg . Cuxhaven
passirt . D. „Teutonia “ von Hamburg nach
Montreal , 2. Juni 4 Uhr Morg . Cuxhaven passirt.
D. „ Troja “ von Hamburg nach Westindien,
1. Juni 6 Uhr Nm . Dover passirt . F33 (J

®tu4 and » erlag in & «of -» iKWtwfctet in Wie,baden.

Holland -Amerika -Linie.
(General - Agenten für Wiesbaden : Reisebürean

J . Schottenfels & Co., Theater -Colonnado .)
D. „Noordam “ von Rotterdam nach Newyork^

10. Mai Nachm , in Newyork eingetroffen . D.
„Ryndam “ von Newyork nach Rotterdam , 13. Mat
Nm. in Rotterdam eingetroffen . D. „Potsdam*
von Newyork nach Rotterdam , 7. Mai Vorm , i»
Rotterdam eingetroffen . D. „Statendam “ von
Rotterdam nach Newyork , 9. Mai 8.10 Nachm!
Lizard passirt . D. „Rotterdam “ von Newyork
nach Rotterdam , 10. Mai Vm. von Newyork aV
gegangen mit 114 Ifajüts - und 190 Passagiere*

Clns*e. F 329
- -- ■"W .i
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